
ElektrosmogReport
Strahlentelex
mit

Unabhängiger Informationsdienst zu Radioaktivität, Strahlung und Gesundheit

ISSN 0931-4288 www.strahlentelex.de Nr. 636-637 / 27.Jahrgang, 4. Juli 2013
______________________________________________________________________________________________________________________

Tschernobyl-Folgen:
Die Zahl der Leukämien 
und Lymphome bei Kin-
dern hat in den ersten 5 
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deutlich zugenommen.
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und Jugendlichen 
gefunden.
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Der indische Rechtsanwalt 
Anand Grover ist Sonderbe-
richterstatter der Vereinten 
Nationen für das Recht jedes 
Menschen auf den besten er-
reichbaren Standard körperli-
cher und geistig-seelischer 
Gesundheit. In dieser Eigen-
schaft besuchte er im Novem-
ber 2012 Japan, wo er nicht 
nur mit Regierungsvertretern,
sondern mit Betroffenen und 
den sie unterstützenden Orga-
nisationen der Bürgergesell-
schaft sprach, um sich ein 

Bild über die Lage nach der 
Atomkatastrophe von Fuku-
shima zu machen. Seit dem 2. 
Mai 2013 liegt sein Bericht 
für die 23. Sitzung des Men-
schenrechtsrates in einer un-
redigierten Vorabfassung vor. 
Das 28seitige Dokument be-
steht aus 82 Absätzen und 30 
Empfehlungen an die japa-
nische Regierung. [1]

Das Recht auf bestmögliche 
Gesundheit gehört zu den 
Menschenrechten und ergibt 
sich, wie Grover einleitend 

bemerkt, aus mehreren inter-
nationalen Vereinbarungen,
die auch Japan unterzeichnet 
und ratifiziert hat, zum Bei-
spiel dem Internationalen 
Übereinkommen über wirt-
schaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte und einigen ande-
ren Verträgen. Das Menschen-
recht auf physische und men-
tale Gesundheit verpflichtet 
die Staaten, Bedingungen zu 
schaffen, unter denen ihre 
Bürger auch tatsächlich in den 
Genuß dieses Rechtes kom-
men können. Das bedeutet 
nicht nur, daß Grundvoraus-
setzungen wie sichere und ge-
haltvolle Nahrung, sauberes 
Trinkwasser und eine gesunde 
Umwelt und Wohnung vor-
handen sein und daß Einrich-
tungen, Dienstleistungen und 
Güter des Gesundheitswesens 
verfügbar und zugänglich sein 
müssen. Auch die Bereitstel-
lung von Informationen, die es 
Menschen erlauben, infor-
mierte Entscheidungen über 
ihre Gesundheit zu treffen, 
und ihre Beteiligung an politi-
schen Prozessen, die Auswir-
kungen auf die Gesundheit 
haben, sind nötig. [2]

Bezogen auf den Umgang mit 
einer Nuklearkatastrophe wie 

Fukushima sind nach Grover 
eine langfristige Gesundheits-
überwachung (health monito-
ring) auf schädliche Auswir-
kungen von Strahlung sowie 
rechtzeitige Behandlung von 
eventuellen Krankheiten und 
„evidenz-basierte Maßnahmen 
zur Dekontamination betrof-
fener Gebiete um Leben und 
Gesundheit der Einwohner 
schnellstmöglich wiederherzu-
stellen“ erforderlich. Transpa-
renz und Verantwortlichkeit in 
der Regierung und Verwal-
tung, Zugang zu Hilfen und 
die Teilhabe der Betroffenen 
an Entscheidungsprozessen
sind für die Erfüllung des 
Rechts auf Gesundheit we-
sentlich. [3]
Vor diesem Hintergrund läßt 
Grover Kritik an der unzurei-
chenden Informationspolitik, 
der konfusen und teils erheb-
lich verspäteten Evakuierung 
und der fehlenden Jodpro-
phylaxe nach dem Unfall von 
Fukushima anklingen. [4]
Zum Problemgebiet langfri-
stige Gesundheitsüberwa-
chung merkt der Sonderbe-
richterstatter an, daß das Wis-
sen über die langfristigen Fol-
gen andauernder Strahlenbela-
stung im Niederdosisbereich 
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noch sehr lückenhaft sei, und 
daher die Beobachtung dieser 
Folgen sehr breit angelegt sein 
sollte. Das Screening auf 
Schilddrüsenkrebs sollte nach 
seiner Auffassung ergänzt 
werden um ein Monitoring auf 
Anstieg jeglicher Morbidität 
und Leukämien. Insbesondere 
die Gesundheit derjenigen 
Menschen, die der Rückkehr-
aufforderung in Gebiete mit 
einer Ortsdosisleistung von 
bis zu 20 Millisievert pro Jahr 
(mSv/Jahr) Folge leisten, 
müsse langfristig und engma-
schig überwacht werden. [5]

Auch an der großen Gesund-
heitsstudie der Präfektur Fu-
kushima und der Medizini-
schen Hochschule Fukushima
hat er einiges auszusetzen. Sie 
soll schließlich die grundle-
genden Informationen für die 
notwendige Gesundheitsver-
sorgung der Zukunft legen. 
Die Fragebogenaktion, mit de-
ren Hilfe die individuelle 
Strahlenbelastung rekonstru-
iert werden soll, fragt nicht 
nach dem Gesundheitszustand 
vor dem 11. März 2011 und 
nach akuten Verletzungen 
oder Beschwerden in der Zeit 
um den Unfall, und auch nicht 
nach anderen Risikofaktoren 
wie Strahlenbelastung am Ar-
beitsplatz und Rauchen. Die 
Fragebögen, moniert Grover, 
wurden erst drei Monate nach 
dem Unfall versandt, die 
Rücklaufquote lag nach seinen 
Informationen im Oktober 
2012 bei nur 23 Prozent. Die 
Antworten seien mehrdeutig. 
Dies „kann eine genaue Erfas-
sung und Bewertung der ge-
sundheitlichen Folgen des Nu-
klearunfalls möglicherweise 
nicht sicherstellen.“ [6]

Teil der Gesundheitsstudie ist 
das Schilddrüsenscreening für 
alle unter 18jährigen. Hier 
merkt Grover unter Berufung 
auf einen amerikanischen Ra-
diologenverband kritisch an,
daß für Kinder mit kleineren 
Knoten und Zysten der Zeit-
raum von zwei Jahren bis zur 
nächsten Reihenuntersuchung 
zu lang sein könnte, da bei 
kleineren Tumoren die 
Wachstumsgeschwindigkeit 

eher als die absolute Größe 
ein Anzeichen für Malignität 
sein könne. [7]

Die Untersuchung der inneren 
Strahlenbelastung, auch durch 
Betastrahler wie Strontium-
90, ist Grover zufolge unzu-
reichend, denn es kämen nur 
Ganzkörpermeßgeräte zum 
Einsatz, und auch diese seien 
nicht in jedem Krankenhaus in 
Fukushima vorhanden. Daher 
sollten ergänzend auch Blut-
und Urin-Untersuchungen 
durchgeführt werden. [8] Die 
Absenkung der Lebensmittel-
grenzwerte und das Meßpro-
gramm für Lebensmittel wird 
ausdrücklich begrüßt, aller-
dings sei gerade in diesem Be-
reich verlorenes Vertrauen 
wieder zurückzugewinnen. [9]

Im Hinblick auf die geistig-
seelische Gesundheit obliege
es dem Staat, die Auswirkun-
gen des Unfalls zu minimie-
ren, „indem, unter anderem, 
Stress und Ängste im Zusam-
menhang mit Strahlenbela-
stung und der Trennung von 
der Familie reduziert werden“,
[10] schreibt Grover. Er habe 
sich persönlich von den Äng-
sten und dem Stress ein Bild 
machen können, die im Zu-
sammenhang mit den Ge-
sundheitsfolgen der radioakti-
ven Freisetzungen, besonders 
für die Kinder, mit den Kosten 
der Evakuierung, dem Verlust 
des Lebensunterhaltes und ei-
ner ungesicherten Zukunft 
sowie mit den Verzögerungen 
bei den Entschädigungszah-
lungen zusammenhingen, die 
die Menschen daran hinderten, 
ihr Leben neu aufzubauen. 
Besondere Sorgen mache ihm 
die Situation der Kinder, die 
wenige Möglichkeiten für 
Spiele und Bewegung im 
Freien hätten. Daher solle die 
Regierung die Erholungs-
möglichkeiten in Ferienlagern, 
die in privater Initiative be-
reitgestellt würden, unterstüt-
zen und selbst solche Mög-
lichkeiten schaffen. Eine qua-
litätvolle psychologische Be-
treuung sollte, wenn er-
wünscht, für die Betroffenen 
zur Verfügung stehen, beson-
ders aber für gefährdete Grup-

pen wie Kinder, Mütter mit 
kleinen Kindern und Katastro-
phenhelfer der ersten Stunde. 
[11]

Für die Arbeiter im havarier-
ten Kraftwerk sehen die exi-
stierenden Vorschriften zwar 
Untersuchungen alle 6 Monate 
vor, wenn sie im Kontrollbe-
reich tätig sind, sowie zusätz-
liche Gesundheitsuntersuchun-
gen für diejenigen, die mit 
mehr als 50 mSv/Jahr belastet 
wurden. Die Untersuchungs-
ergebnisse werden der Regie-
rung, so Grover, jedoch nicht 
immer mitgeteilt. Zwar siche-
re die Regierung regelmäßige 
Untersuchungen zu, aber unter 
den Atomarbeitern bestehe die 
Sorge, daß diese regelmäßigen 
Untersuchungen nicht durch-
geführt werden. Viele Arbeiter 
seien für kurze Zeit bei Sub-
unternehmern beschäftigt und 
oft sehr arm, wenn nicht gar 
obdachlos. Ein angemessenes 
und wirksames Gesundheits-
monitoring gebe es für sie 
nicht. Der Sonderberichter-
statter fordert die Regierung 
daher auf, „alle Maßnahmen 
zu ergreifen, … die deren 
Verletzbarkeit nicht noch ver-
schlimmern, und den Zugang 
zu bezahlbaren und quali-
tätvollen Gesundheitseinrich-
tungen, -gütern und -dienstlei-
stungen jederzeit für alle Ar-
beiter zu ermöglichen.“ [12]

Im Hinblick auf die Dosis-
grenzwerte stellt Grover fest: 
„Der Dosisgrenzwert von 20 
mSv/Jahr wird von der Regie-
rung aufgrund des nuklearen 
Notfalls angewendet. Sie 
stützt sich dabei auf ein 
Schreiben der ICRP an sie, in 
dem ein Referenzbereich von 
1 mSv/Jahr bis 20 mSv/Jahr 
angegeben wird, innerhalb 
dessen eine Region nach ei-
nem Atomunfall bewohnbar 
sei. Die ICRP-Empfehlungen 
basieren auf dem Prinzip der 
Optimierung und Rechtferti-
gung, demzufolge alle Hand-
lungen der Regierung den 
Nutzen größer als den Scha-
den halten sollen. Eine derar-
tige Analyse ist nicht in Über-
einstimmung mit dem ge-
danklichen Rahmen des 

Rechts auf Gesundheit, denn 
sie gibt kollektiven Rechten 
den Vorrang vor individuellen 
Rechten. Nach dem Recht auf 
Gesundheit muß das Recht je-
der einzelnen Person ge-
schützt werden. Außerdem 
sollten solche Entscheidun-
gen, die eine langfristige Aus-
wirkung auf die körperliche 
und geistig-seelische Gesund-
heit der Menschen haben, mit 
deren aktiver, direkter und 
wirksamer Partizipation ge-
troffen werden.“ [13]

Die Möglichkeit ungünstiger 
Folgen für die Gesundheit be-
steht. Daher sollte die Regie-
rung, nach Grover, die Grenz-
werte für Evakuierung bzw. 
Rückkehr der Evakuierten so 
festlegen, daß der geringst-
mögliche Schaden zu erwarten 
ist, und die Ortsdosis unter 1 
mSv/Jahr [zusätzlich zu der 
vor dem Unfall gemessenen 
Ortsdosis] gesunken bzw. re-
duziert worden ist. Bis dahin 
sollte die Regierung alle Eva-
kuierten weiter unterstützen, 
ganz gleich, ob sie sich für die 
Rückkehr oder die weitere 
Evakuierung entscheiden.

Im Hinblick auf die Überwa-
chung der Umgebungsradio-
aktivität bemerkt Grover, daß 
die Diskrepanzen zwischen 
den angezeigten und den in 
wenigen Metern Entfernung 
gemessenen Dosen „bedauer-
licherweise“ dazu geführt 
hätten, daß viele Menschen 
die Zuverlässigkeit der amtli-
chen Meßstellen bezweifelten. 
[14]

Grover moniert auch, daß bei 
der Darstellung der Radioak-
tivitätsproblematik in Schul-
büchern und Unterrichtsmate-
rialien der Eindruck entstehen 
könne, daß Strahlungswerte
unter 100 mSv sicher seien. 
Die Darstellung entspreche 
weder den japanischen Geset-
zen, noch internationalen 
Standards, noch der epide-
miologischen Forschung. Von 
der größeren Strahlenemp-
findlichkeit gerade von Kin-
dern sei in den Büchern auch 
nicht die Rede, ebensowenig 
davon, wie gesundheitliche 
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Folgen einer Strahlenbela-
stung verhütet oder gemindert 
werden könnten. [15]

Zur Dekontaminierungspolitik 
der japanischen Regierung 
äußert Grover sich anerken-
nend, bemerkt allerdings, daß 
die Gesetze, die die Planung 
und Durchführung von De-
kontaminierungsarbeiten re-
geln, eigentlich schon in der 
Gesetzgebung zur Regulie-
rung der Nuklearindustrie 
hätten enthalten sein müssen. 
Bis zum August 2013 sollen 
in den Zonen mit einer Orts-
dosis bis zu 20 mSv/Jahr die 
Ortsdosen um 50 Prozent für 
die Allgemeinbevölkerung 
und um 60 Prozent für Kinder 
gesenkt sein. Der Zeithorizont 
der japanischen Regierung 
reicht danach bis März 2014, 
bis dahin sollen in den Ge-
bieten mit einer Ortsdosis von 
20 bis 50 mSv/Jahr durch De-
kontaminierungsmaßnahmen 
die Werte unter 20 mSv/Jahr 
gesenkt worden sein. Daher 
drängt Grover auf eine länger-
fristige Planung mit dem Ziel, 
Werte unter 1 mSv/Jahr zu-
sätzlich zu erreichen, und 
mahnt die Suche nach hot 
spots in Gegenden an, die ei-
gentlich geringer belastet sind. 
Wo die Wohnbevölkerung 
sich an Dekontaminierungs-
maßnahmen beteiligt, sollten 
die nach dem Gesetz vorge-
schriebenen Informationen, 
Sicherheitsgerät und Schutz-
kleidung auch tatsächlich ein-
gesetzt werden, was nach 
Grovers Eindruck nicht über-
all der Fall ist.

Das Dekontaminat, also abge-
tragenes Erdreich, Moos von 
Hausdächern, Kleinholz, Stra-
ßenbelag und anderer Schutt, 
lagert in Säcken und mit Pla-
stikplanen abgedeckt im Ge-
lände, auch in der Nähe von 
Wohnungen, oder wird ver-
graben, auch unter Spiel- und 
Sportplätzen. Gekennzeichnet 
und mit Warnhinweisen ver-
sehen sind diese improvisier-
ten Lager nicht. Das wider-
spreche dem Recht auf Ge-
sundheit, schreibt Grover. Er 
wurde informiert, daß insge-

samt 2,3 Millionen Tonnen 
radioaktiver Abfall einer wei-
teren Zwischen- oder Endla-
gerung harren. [16]

Die Frage der Entschädigungs-
zahlungen ist nach Grover 
noch ungelöst. Das ursprüng-
lich 60seitige, 2.215 Abschnit-
te umfassende Antragsformu-
lar, mit 158seitiger Anleitung 
zum Ausfüllen, wurde inzwi-
schen verschlankt, aber die 
Auszahlung von Entschädi-
gungen läßt auf sich warten. 
Außerdem bemüht sich 
TEPCO, die Entschädigungs-
summe zu drücken und die 
Auszahlung zu verzögern.

Zwar hat das japanische Par-
lament im Juni 2012 ein Ge-
setz zum Schutz der Opfer des 
Atomunfalls im Kernkraft-
werk von TEPCO verabschie-
det, aber dessen Ausführungs-
bestimmungen sind noch nicht 
konkretisiert. Das Recht des 
Einzelnen, sich in bestimmten 
Gebieten für das Gehen oder 
Bleiben frei zu entscheiden, 
wird jedoch anerkannt. Der 
Sonderberichterstatter ist der 
Meinung, daß dies für alle 
Gebiete gelten sollte, wo die 
Ortsdosis über 1 mSv/Jahr 
[zusätzlich zur vor dem Unfall 
gemessenen Ortsdosis] liegt.
[30] In diesen Gebieten sollte 
jeder, ob er sich zum Gehen, 
Bleiben oder zur Rückkehr 
entschließt, die nötigen finan-
ziellen Hilfen für den Wieder-
aufbau seiner Existenz und 
andere soziale Unterstützung 
erhalten. [17]

Alte Menschen, Kinder, 
Frauen und Behinderte sind 
von den schlimmen Folgen 
von Katastrophen besonders 
betroffen – Grover erinnert 
hier auch an die verzögerte 
Evakuierung von etwa 840 
Krankenhauspatienten und 
Bewohnern von Pflegehei-
men, von denen 60 beim 
Transport starben. Eine sorg-
fältige Katastrophenschutz-
planung vor Eintritt der Kata-
strophe und die Vorbereitung 
von Evakuierungszentren, die 
auch Räumlichkeiten für 
Menschen mit Behinderungen 
oder Mütter mit kleinen Kin-

dern bereitstellen können, 
hätten hier Todesfälle, ge-
sundheitliche Beeinträchti-
gungen und Stress vermeiden 
helfen können, meint Grover 
und empfiehlt der Regierung, 
die Gemeinden und Gemein-
schaften, insbesondere auch 
die verletzbarsten Gruppen,
stärker und wirksam in die 
Katastrophenschutzplanung 
einzubeziehen. [18]

Auch in die gegenwärtige und 
zukünftige Politik zu Radio-
aktivität und Gesundheit soll-
ten Individuen und Organisa-
tionen der Bürgergesellschaft 
einbezogen sein, meint Gro-
ver, so zum Beispiel in die 
Sammlung von Daten, in das 
Strahlenmonitoring, die Pla-
nung von Evakuierungszen-
tren, die Entscheidung über 
zulässige Grenzwerte, die Ab-
grenzung von Evakuierungs-
zonen und die Festsetzung 
von Entschädigungssummen. 
Die Beteiligung der Betroffe-
nen, so Grover, würde auch 
eine größere Effizienz bei der 
Lösung von Problemen und 
ein effizienteres Gesundheits-
wesen hervorbringen. [19]

Ein Mosaik von Mäkeleien
– der Kommentar der 
japanischen Regierung

Die japanische Regierung re-
agierte mit einer Kommentie-
rung des Grover-Berichts. Sie
ist Grovers Bericht beigeord-
net und auf den 27. Mai 2013 
datiert. [20]

Sie enthält zahlreiche kleinere 
Korrekturen, die nicht we-
sentlich sind. Einzige Aus-
nahme ist der Hinweis, daß 
überall dort, wo Grover von ‚1 
mSv/Jahr’ spricht, eine zu-
sätzliche Strahlenbelastung 
gemeint ist – etwa im Hin-
blick auf Dekontaminations-
ziele, Gesundheitsüberwa-
chung oder Standards für die 
Rücksiedelung. Die japani-
sche Regierung verlangt aller-
dings, daß ‚1 mSv/Jahr zu-
sätzlich’ als Effektivdosis zu 
verstehen sein soll. [21]

Da die Jahresdosis aus Hin-
tergrundstrahlung in Japan auf 
2,1 mSv/Jahr geschätzt werde, 

so die Argumentation der ja-
panischen Regierung, würde 
das zusätzliche eine Millisie-
vert aus dem Atomunfall die 
Strahlenbelastung auf 3,1 
mSv/Jahr anheben. Dieser 
Wert sei ähnlich hoch wie die 
Hintergrundstrahlung in den 
USA (3,1 mSv/Jahr) und eu-
ropäischen Ländern (2 bis 7 
mSv/Jahr). Verwende man das 
Konzept der Effektivdosis, so 
sei die Auswirkung der zu-
sätzlichen Strahlung durch 
den Atomunfall genauso groß 
wie die der Hintergrundstrah-
lung. [22]

„Die WHO begutachtete das 
Gesundheitsrisiko durch den 
Unfall von Fukushima und 
kam zu der Einschätzung, daß 
der Anstieg der Krankheitsin-
zidenz, der der zusätzlichen 
Strahlung durch den Unfall 
zuzuschreiben ist, wahrschein-
lich unterhalb der Schwelle 
der Erkennbarkeit bleiben 
wird. UNSCEAR begutachtet 
gegenwärtig die Auswirkun-
gen auf die Gesundheit der 
Bewohner ebenso wie die 
WHO. Die japanische Regie-
rung wird weiter an Maßnah-
men zur angemessenen Unter-
stützung für diejenigen arbei-
ten, die wirklich Unterstüt-
zung brauchen.“ [23]

Auf den Hinweis von Grover, 
man möge auch die Leuk-
ämien im Auge behalten, heißt 
es: „UNSCEAR 2008 hat be-
richtet, daß kein Anstieg der 
Leukämie aufgrund von Strah-
lung nach dem Unfall von 
Tschernobyl bei den Einwoh-
nern gefunden wurde. Wir for-
dern, daß der [Grover-]Bericht 
mit den Ansichten anderer 
UN-Organisationen wie UN-
SCEAR, WHO und IAEA 
übereinstimmt.“ [24]

Ausdrücklich beharrt die ja-
panische Regierung auf dem 
ALARA-Prinzip: „Nach den 
ICRP-Empfehlungen … soll-
ten Strahlenschutzmaßnahmen 
zur Reduzierung der indivi-
duellen Belastung ausreichend 
individuellen oder sozialen 
Nutzen erreichen, um den 
Schaden auszugleichen, der 
verursacht wird. … Opti-
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mierung beinhaltet also, die 
Strahlenbelastung so niedrig, 
wie vernünftigerweise zu er-
reichen (as low as reasonably 
achievable = ALARA), zu 
halten, wobei ökonomische 
und gesellschaftliche Faktoren 
ebenso zu berücksichtigen 
sind wie die Verteilung der 
Dosisbelastung und der Nut-
zen, der sich aus den Schutz-
maßnahmen ergibt.“ [25]

Außerdem beharrt die japani-
sche Regierung auf dem 
Standpunkt, es gebe keine 
„klar erkennbaren“ Schäden 
unter 100 mSv. [26]

Wortmeldung von 
UNSCEAR

Ohne ausdrücklichen Bezug 
zum Grover-Bericht veröffent-
lichte das Wissenschaftliche
Komitee der Vereinten Natio-
nen für die Wirkung der 
Atomstrahlung (UNSCEAR)
am 31. Mai 2013 eine Pres-
semitteilung zum Thema Fol-
gen von Fukushima. [27] 
Diese fand weite Verbreitung 
in den Massenmedien, wäh-
rend der Bericht von Grover 
bisher praktisch unbeachtet 
blieb.

Über 80 führende internatio-
nale Wissenschaftler, so der 
Tenor der Mitteilung, hätten 
die verfügbaren Informationen 
zur Höhe und zu den Wirkun-
gen der Strahlenbelastung 
nach dem Unfall gesichtet. 
Wenn der Bericht des Komi-
tees veröffentlicht werde [was 
erst für den Herbst 2013 an-
gekündigt ist; Anm. d., Red.], 
werde es sich um die umfas-
sendste wissenschaftliche Ana-
lyse der zur Zeit verfügbaren 
Informationen handeln. Der 
Bericht habe das volle Ver-
trauen des UNSCEAR.

Die Strahlenbelastung der ja-
panischen Bevölkerung sei 
niedrig oder sehr niedrig ge-
wesen, so die UNSCEAR-
Pressemitteilung. Die Maß-
nahmen der Regierung (Eva-
kuierung und Anordnung, im 
Haus zu bleiben) hätten die 
Exposition um einen Faktor 
von bis zu 10 reduziert. „Ohne 
diese Maßnahmen würden wir 

vielleicht über die nächsten 
Dekaden einen Anstieg der 
Krebsraten und anderer Ge-
sundheitsprobleme sehen“, 
wird Wolfgang Weiss, der aus 
Deutschland stammende Vor-
sitzende des Berichtsaus-
schusses zitiert.

Die zusätzliche Strahlenbela-
stung der Bevölkerung sei 
niedriger als die natürliche 
Hintergrundstrahlung gewe-
sen, die Schilddrüsendosen 
durch Jod-131 hätten im Be-
reich einiger Dutzend (tens) 
Milligray im Zeitraum weni-
ger Wochen nach dem Unfall 
gelegen, die Ganzkörper- oder 
Effektivdosen, hauptsächlich 
durch Radiocäsium, lägen bei 
ungefähr 10 Millisievert über 
die gesamte Lebenszeit der 
Exponierten.

Für Menschen, die nicht in der 
Nähe von Fukushima leben, 
setzt UNSCEAR die zusätzli-
che jährliche Dosis auf 0,2 
mSv an, die hauptsächlich 
durch Radionuklide in der 
Nahrung zustande komme.
Unter den 25.000 Arbeitern 
auf dem Gelände des hava-
rierten Kraftwerks seien keine 
strahleninduzierten Todesfälle 
oder akute Auswirkungen 
beobachtet worden, so UN-
SCEAR. Da die Anzahl der 
hochbelasteten Arbeiter gering 
sei, sei es unwahrscheinlich, 
daß überhöhte Krebsraten er-
kennbar würden. Arbeiter mit 
einer Belastung über 100 mSv 
würden jährlich besonders un-
tersucht, um potentielle Strah-
lenfolgen in Schilddrüse, Ma-
gen, Darm und Lunge abzu-
klären. [28]

Was die Auswirkungen auf 
Pflanzen und Tiere betreffe, 
so seien die Werte, ab denen 
Folgen zu erwarten sind, in 
den ersten Monaten nach dem 
Unfall zwar um ein Mehrfa-
ches überschritten worden, 
aber die Auswirkungen wür-
den den Erwartungen von 
UNSCEAR zufolge vorüber-
gehend sein und die Popula-
tionen nicht dauerhaft beein-
trächtigen. Auch hier lägen 
die Belastungen unter dem 
Niveau für beobachtbare Aus-

wirkungen, so UNSCEAR. 
Mögliche Ausnahmen seien 
Wasserpflanzen, insbesondere 
dort, wo radioaktives Wasser 
in den Ozean eingeleitet wur-
de.

Kommentar

Der Bericht von Anand Gro-
ver hat die in ihn gesetzten 
Hoffnungen vielleicht nicht 
alle erfüllt. Aber der Bericht 
ist das erste Dokument im Zu-
sammenhang der institutiona-
lisierten internationalen Dis-
kussion, das den Bedenken 
und Forderungen der japani-
schen Zivilgesellschaft Aus-
druck verleiht und zur Be-
gründung auch Studien au-
ßerhalb der „konformen“ wis-
senschaftlichen Diskussion 
heranzieht.

Zum ersten Mal wird dem 
Recht der einzelnen Person, 
sich ihrer Gesundheit mög-
lichst unbeeinträchtigt zu er-
freuen, im Strahlenschutz der 
Allgemeinbevölkerung wieder 
der Vorrang vor den ALARA-
Abwägungsprozessen der ‚Op-
timierung’ gegeben. Gleichzei-
tig wird sehr eindringlich für 
Informations- und Mitent-
scheidungsrechte der Betrof-
fenen plädiert, und zwar auch 
in Bereichen, die bisher als 
Domäne von Experten gelten.

Der UNSCEAR-Bericht bleibt 
abzuwarten. Welchen Ge-
brauch die japanische Regie-
rung von diesem und dem be-
reits vorliegenden erbärmli-
chen Bericht der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO)
macht, wird man sehen.

Ist eigentlich Wissenschaft 
nur vorstellbar als ängstliches 
internationales Daten- und Zi-
tierkarussel und -kartell, in 
dem die WHO zur Dosisab-
schätzung die niedrigsten ver-
fügbaren Werte heranzieht 
und diese Dosisabschätzungen 
dann von anderen Organisa-
tionen und Wissenschaftlern 
widergekäut werden? Was 
UNSCEAR 2008 zu den 
Tschernobylfolgen sagte, gilt 
ungeprüft als wahr, selbst 
wenn die Ärzte aus den ver-
strahlten Gebieten sehr wohl 

den Anstieg aller möglichen 
Krankheiten „klar“ erkennen 
können. Warum werden die 
Daten zur Luft- und Boden-
belastung in Japan, die auch 
zwei Jahre nach dem Unfall 
noch durch – sagen wir mal: 
diskussionswürdige – Meß-
methoden zustande kommen, 
ungeprüft übernommen bzw. 
andere als die von Regie-
rungsstellen und UNO-Orga-
nisationen gefundenen nicht 
berücksichtigt? Wie oft habe 
ich nicht schon die ersten 
1080 Schilddrüsenuntersu-
chungen, die unter katastro-
phalen Bedingungen mit un-
zureichendem Gerät – und 
Gesundheitsrisiko für den 
messenden Arzt – vorgenom-
men wurden [29], zitiert gese-
hen, als seien die so gewon-
nenen Daten der Goldstan-
dard, auf dem alle weiteren 
Studien aufbauen könnten?

Die ‚paar Arbeiterø mit Beta-
burns und die ‚paar Kinderø
mit Schilddrüsenkrebs können 
doch unsere UNSCEAR-Ex-
perten nicht daran hindern,
vor der Presse festzustellen, 
daß „Strahlenexposition nach 
dem Unfall in Fukushima 
Daiichi keine unmittelbaren 
gesundheitlichen Folgen hatte 
und man ihr auch in Zukunft 
wahrscheinlich keine gesund-
heitlichen Auswirkungen in 
der Allgemeinbevölkerung 
und bei der überwiegenden 
Mehrheit der Arbeiter“ werde 
zuordnen können.

Das Atomdorf (genshiryoku-
mura) existiert auch auf inter-
nationaler Ebene.
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Eine Arbeit aus der Ukraine, 
veröffentlicht im Jahre 2004 
in der Zeitschrift International 
Journal of Radiation Medi-
cine, enthält neben Daten zu 
Schilddrüsenkrebsen auch Da-
ten zu soliden Tumoren und 
zu Leukämien und Lympho-
men bei Kindern aus den fünf 
durch den Tschernobyl-Fall-
out höchstbelasteten Landkrei-
sen (Rayon) der Ukraine [1]. 
In den Jahren 1986 bis 1990
zeigt sich sowohl bei soliden 
Tumoren wie bei Leukämien 
und Lymphomen eine deutli-
che Erhöhung der Inzidenz 
gegenüber dem langjährigen 
Trend. In der Zusammenfas-
sung der Arbeit schreiben die 
Autoren jedoch, es gäbe we-
der für solide Tumoren noch 
für Leukämien bzw. Lympho-
me eine signifikante Erhöhung 
nach Tschernobyl.

Mit der folgenden Nachaus-
wertung soll für beide Dia-
gnosen sowohl die Größe des 
Effekts im Zeitraum 1986 bis 
1990 als auch der zugehörige 
p-Wert bestimmt werden.

Daten
Die Anzahl der beobachteten 
(O) und der erwarteten (E) 
Fälle von soliden Tumoren 
und von Leukämien und 
Lymphomen bei Kindern ent-
halten die Tabellen 1 und 3 
aus [1]. Die Daten sind für 4 
Zeitabschnitte angegeben: 
1980-85, 1986-90, 1991-96 
und 1997-2001 (siehe Tabelle 
1). Das Untersuchungsgebiet 
besteht aus den Rayons Lug-
iny, Narodichy und Ovruch 
des Gebiets (Oblast) Zhyto-
mir, und den Rayons Ivankov 
und Polesskoye des Oblast 
Kiew.

Folgen von Tschernobyl

Leukämien und Lymphome bei 
Kindern in den am höchsten 
radioaktiv belasteten Regionen 
der Ukraine
Von Alfred Körblein*

Auf den Hinweis des Sonderberichterstatters 
des Menschenrechtsausschusses der Vereinten 
Nationen Anand Grover, man möge in Japan 
nach der Katastrophe von Fukushima auch die 
Leukämien im Auge behalten, entgegnet die ja-
panische Regierung wie im vorstehenden Bei-
trag zitiert: „UNSCEAR 2008 hat berichtet, daß 
kein Anstieg der Leukämie aufgrund von Strah-
lung nach dem Unfall von Tschernobyl bei den 
Einwohnern gefunden wurde. Wir fordern, daß 
der [Grover-]Bericht mit den Ansichten anderer 
UN-Organisationen wie UNSCEAR, WHO und 
IAEA übereinstimmt.“
Dr. Alfred Körblein hatte im Februar dieses Jah-
res (2013) aufgedeckt, daß es sich bei den Be-
hauptungen, es habe nach Tschernobyl in den 
hauptsächlich betroffenen Regionen keinen An-
stieg von Leukämien gegeben, um nichts weiter 
als einen Wissenschaftsbetrug handelt. Denn in 
Weißrussland, dem Land mit den höchsten Fall-
outbelastungen, gab es sehr wohl deutlich ver-
mehrt Leukämieerkrankungen bei Kindern nach 
Tschernobyl.*
In seinem hier folgenden Beitrag zeigt Alfred 
Körblein das jetzt auch für die Ukraine.

Th.D.
* Strahlentelex 626-627 v. 7.2.2013 und
Strahlentelex 628-629 v. 7.3.2013:
www.strahlentelex.de/Stx_13_626-627_S01-04.pdf und 
www.strahlentelex.de/Stx_13_628-629_S01.pdf
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